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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einheit und ein 
Verfahren zum Verpacken von Artikeln, die in einem 
oben offenen Hauptteil aus einem halbstarren Mate-
rial wie zum Beispiel Pappe oder Wellpappe unterge-
bracht sind.

[0002] Es gibt sehr viele Arten von oben offenen 
Verpackungen, wie sie zum Beispiel in der Technik 
unter der Bezeichnung „Steigen" oder „Schalen" be-
kannt sind.

[0003] Sie umfassen im allgemeinen ein Bodenteil 
von weitgehend rechteckiger Form und Wandungen, 
die über Falzlinien im Bodenteil entlang den Seiten 
des Rechtecks angelenkt und senkrecht zum Boden-
teil ausgerichtet sind. Die verschiedenen Wandungen 
stehen miteinander in Verbindung, wobei ihre Aus-
richtung durch in der Technik bekannte Mittel erfolgt 
und aufrecht erhalten wird.

[0004] Bei Verpackungen dieser Art können be-
stimmte Wandungen an ihren Enden gegen die an-
grenzenden Wandungen anliegende Klappen aufwei-
sen. Die Wandungen können ebenfalls durch zum 
Boden abklappbare Platten gedoppelt werden. Und 
andere Verpackungen schließlich können an ihrem 
oberen Ende ebenfalls als „Trottoirs" (Auflager) be-
zeichnete Teile umfassen, die parallel zum Boden in 
das Innere der Verpackung verlaufen.

[0005] Darüber hinaus ist bei bestimmten Verpa-
ckungen dieser Art das Bodenteil nicht genau rechte-
ckig, sondern hat es die Form eines Rechtsecks, das 
in den Ecken durch gerade Elemente abgestumpft 
ist, die beispielsweise unter einem Winkel von 45° zu 
den Wandungen durch Falzlinien entlang diesen ge-
raden Elementen angelenkt und senkrecht zum Bo-
denteil ausgerichtet sind und die angelenkten Wan-
dungen entlang den Seiten des Rechtecks miteinan-
der verbinden.

[0006] Auf alle diese Ausführungen und andere 
oben offene Verpackungskörper bezieht sich die vor-
liegende Erfindung, die darauf abzielt, im Hauptteil 
der Verpackung die darin untergebrachten Artikel, die 
eine relativ zum Boden ebene Oberseite aufweisen, 
zu schützen und geschlossen zu halten, wobei die 
verschiedenen Oberflächen in der gleichen Ebene zu 
liegen kommen.

[0007] Es ist bereits vorgeschlagen worden, zu die-
sem Zweck eine wärmeschrumpfende Kunststofffolie 
zu verwenden, welche die volle Verpackung im obe-
ren Teil verschließt und die gegen deren Seitenwan-
dungen zur Anlage kommt. Diese sehr beliebte Art 
der Verpackung ist dennoch mit zwei Nachteilen be-
haftet: 
– zum einen muss, um am Verkaufsort Zugang zu 

den verpackten Artikeln zu erlangen, die Kunst-
stofffolie durch Aufreißen entfernt werden, wobei 
die Beschäftigten zu diesem Zweck im allgemei-
nen ein Schneidwerkzeug benutzen, bei dem die 
Gefahr besteht, sich zu verletzen;
– zum anderen verlangen die bei der Entsorgung 
der Verpackung und der Kunststofffolie im Hin-
blick auf die Wiederverwertung und das Recycling 
von Abfällen geltenden Bestimmungen, dass zwei 
verschiedene Abfallsäcke benutzt werden.

[0008] Um diese Nachteile auszuschalten, wurde 
vor kurzem der Vorschlag gemacht, die mit Artikeln 
gefüllte Verpackung mit einer Papierhülle zu verse-
hen, deren Abmessungen so gewählt werden, dass 
sie die volle Verpackung umschließt.

[0009] Diese Art der Verpackung erweist sich als zu-
friedenstellend, ist jedoch aufgrund der verwendeten 
großen Menge an Papier und der notwendigen Aus-
bildung einer Hülle mit diesem Papier kostspielig.

[0010] Für den Fall, dass das Hauptteil der Verpa-
ckung am oberen Teil gegenüberliegender paralleler 
Wandungen angelenkte Abschnitte oder „Trottoirs"
(Auflager) umfasst, die parallel zum Boden vorsprin-
gen, wurde ebenfalls vorgeschlagen (siehe US-A 5 
555 982 oder GB-A 2 299 565), dieses Hauptteil mit 
einem zu einem U-Profil gefalteten Bogen Papier zu 
überdecken, der an der Unterseite des U-Profils auf 
diesen „Trottoirs" (Auflagern) aufliegt, mit denen er 
ggf. verklebt ist, während die Schenkel des U-Profils 
mit zwei anderen parallelen Wandungen durch Kle-
ben verbunden sind.

[0011] Bei einer solchen Art der Verpackung liegt 
der Bogen Papier nicht direkt auf den verpackten Ar-
tikeln auf, die somit nicht fest in ihrer Position gehal-
ten werden, da sie von diesem Bogen durch einen 
Zwischenraum getrennt sind, welcher der Dicke des 
für die „Trottoirs" (Auflager) verwendeten Pappe- 
oder Wellpappematerials entspricht und gelegentlich 
wegen der Toleranzen bei der Herstellung von Verpa-
ckungen aus Pappe oder Wellpappe noch größer 
ausfällt.

[0012] In GB-A 2 299 565 ist darüber hinaus ein dis-
kontinuierliches Verfahren zur Herstellung einer Ver-
packung dieser Art beschrieben, bei dem der Bogen 
Papier U-förmig gefaltet und an aufeinanderfolgen-
den festen Punkten fest mit dem Hauptteil der Verpa-
ckung verbunden ist.

[0013] Auch die vorliegende Erfindung sieht die Ver-
wendung eines Bogens Papier vor, um ein oben offe-
nes Verpackungshauptteil zu umhüllen, wobei eine 
geringere Menge Papier verwendet wird und die Auf-
lage des Bogens auf der Oberseite der verpackten 
Gegenstände erfolgt.
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[0014] Zu diesem Zweck betrifft die Erfindung als 
erste Zielsetzung eine Einheit zum Verpacken von 
Artikeln, die in einem Hauptteil aus einem halbstarren 
Material wie zum Beispiel Pappe oder Wellpappe un-
tergebracht sind, wobei das Hauptteil oben offen ist 
und ein Bodenteil umfasst, das weitgehend die Form 
eines Rechtecks aufweist und an das über zwei erste 
Falzlinien entlang zwei Parallelseiten des Rechtecks 
zwei erste Wandungen und ggf. über zwei zweite 
Falzlinien entlang zwei anderen Parallelseiten des 
Vierecks zwei zweite Wandungen angelenkt sind, 
wobei die ersten und die ggf. ausgebildeten zweiten 
Wandungen senkrecht zum Boden ausgerichtet sind 
und ggf. in dieser Position verriegelt und miteinander 
verbunden werden können, während die im Hauptteil 
untergebrachten Artikel alle die gleiche Höhe haben 
und eine zum Bodenteil parallele Oberseite aufwei-
sen, wobei die Einheit ein Papierelement umfasst, 
das in einer Schnittebene senkrecht zu den beiden 
parallelen Wandungen des Hauptteils einen U-förmi-
gen Querschnitt besitzt und wobei die seitlichen Teile 
dieses Papierelements entsprechend den beiden 
Schenkeln des U-Profils auf der Außenfläche dieser 
beiden parallelen Wandungen des Hauptteils auflie-
gen und gegen diese Fläche anliegend verklebt sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Papierelement 
zwecks Streckung zwischen den beiden parallelen 
Wandungen des Hauptteils unter Spannung gehalten 
wird und direkt über eine dem Boden des U-Profils 
entsprechende Platte gegen die Oberseite der ver-
packten Artikel anliegt.

[0015] Wie nachstehend noch näher ersichtlich wer-
den wird, wird das Papier bei seiner Positionierung 
auf dem Hauptteil und beim Verkleben auf den paral-
lelen Seitenwandungen des Hauptteils durch Stre-
cken unter Spannung gesetzt, so dass aufgrund der 
dem Papier eigenen Elastizität ein Druck auf die 
Oberseite der verpackten Artikel ausgeübt wird, 
durch den diese somit absolut fest in ihrer Position im 
Hauptteil gehalten werden.

[0016] Die Erfindung hat ebenfalls ein Verfahren 
zum Verpacken von Artikeln zum Gegenstand, die in 
einem Hauptteil aus einem halbstarren Material wie 
zum Beispiel Pappe oder Wellpappe untergebracht 
sind, wobei das Hauptteil oben offen ist und ein Bo-
denteil umfasst, das weitgehend die Form eines 
Rechtecks aufweist und an das über zwei erste Falz-
linien entlang zwei Parallelseiten des Rechtecks zwei 
erste Wandungen und ggf. über zwei zweite Falzlini-
en entlang zwei anderen parallelen Seiten des Vier-
ecks zwei zweite Wandungen angelenkt sind, wobei 
die ersten und die ggf. ausgebildeten zweiten Wan-
dungen senkrecht zum Boden ausgerichtet sind und 
ggf. in dieser Position verriegelt und miteinander ver-
bunden werden können, während die im Hauptteil un-
tergebrachten Artikel alle die gleiche Höhe haben 
und eine zum Bodenteil parallele Oberseite aufwei-
sen, wobei die zuvor im Hauptteil untergebrachten 

Artikel mit einem Papierelement umhüllt werden, das 
in einer Schnittebene senkrecht zu zwei parallelen 
Wandungen einen U-förmigen Querschnitt besitzt, 
und wobei die seitlichen Teile dieses Papierelements 
entsprechend den beiden Schenkeln des U-Profils 
auf der Außenseite dieser zwei parallelen Wandun-
gen des Hauptteils aufliegen und gegen diese Fläche 
anliegend verklebt sind, wobei das Verfahren da-
durch gekennzeichnet ist, dass vor dem Verkleben 
des Papierelements gegen die parallelen Wandun-
gen des Hauptteils oder während des Verklebens das 
Papierelement so zugeführt wird, dass es direkt auf 
der Oberseite der verpackten Artikel zur Auflage 
kommt, wobei gleichzeitig diesem Element zwecks 
Streckung zwischen den beiden Wandungen eine 
Spannung beaufschlagt und diese während des Ver-
klebens vorgehalten wird.

[0017] Wie dies nachstehend noch ausführlicher er-
sichtlich werden wird, können die in der Verpackung 
untergebrachten Artikel eine Höhe haben, die gleich 
der Höhe der höchsten Wandungen des Hauptteils 
der Verpackung oder höher oder niedriger als diese 
ist, was einen wesentlichen Vorteil in Verbindung mit 
der vorbeschriebenen Technik bedeutet, bei welcher 
ein Bogen Papier verwendet wird, wobei der Bogen 
nur dann auf der Oberseite der verpackten Artikel zur 
Auflage kommen kann, wenn die Artikel eine Höhe 
besitzen, die mindestens gleich der Höhe der höchs-
ten Wandungen des Hauptteils ist, oder bei Ausfüh-
rungen, bei denen das Papier auf den „Trottoirs" (Auf-
lagern) der Verpackung aufliegt.

[0018] Darüber hinaus besteht bei den auf diese 
Weise in ihrer Position gehaltenen Artikeln keine Ge-
fahr, dass sie während der späteren Transportabläu-
fe und Handhabung zufällig aus dem Hauptteil der 
Verpackung herausfallen können.

[0019] Nach einer bevorzugten Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens läuft dieses 
während der Übergabe des zuvor mit den verpackten 
Artikeln gefüllten Hauptteils der Verpackung auf ei-
nen Endlosförderer kontinuierlich ab, ohne dass die 
Bewegung dieses Förderers unterbrochen wird.

[0020] Die verpackten Artikel können unterschiedli-
che Formen aufweisen und beispielsweise parallel-
flach, länglich oder zylindrisch sein oder die Form ei-
ner Flasche oder eines Joghurtbechers haben.

[0021] Bevorzugt kann mindestens ein Ausschnitt 
oder eine Schnittstelle in den Wandungen ausgebil-
det werden, gegen welche die seitlichen Abschnitte 
des Papierelements unmittelbar unterhalb dieser Ab-
schnitte unter Spannung anliegen und verklebt sind 
dergestalt, dass ein Finger dort eingreifen kann, um 
jedes Seitenteil des Papierelements von der Wan-
dung des zugehörigen Hauptteils abzuheben und zu 
lösen.
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[0022] Es ist zu beachten, dass die Bodenplatte des 
U-förmigen Papierelements und die seitlichen Ab-
schnitte relativ zueinander einfach durch zwei paral-
lele Falzlinien angelenkt sind und dass sich dieses 
Element somit sehr einfach herstellen lässt.

[0023] Ebenfalls ist ersichtlich, dass das Papierele-
ment, wenn die im Hauptteil verpackten Artikel min-
destens eine gleiche Höhe haben, unterschiedslos 
entsprechend dem gewünschten Effekt mit den ent-
lang des Hauptteils der Verpackung vorgesehenen 
Falzlinien oder entlang der Breite desselben ausge-
bildet werden kann, sofern die Abmessungen dieses 
Elements dem vorgesehenen Verwendungszweck 
angepasst sind.

[0024] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
sind aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung verschiedener Ausführungsformen ersichtlich. 
In dieser Beschreibung wird auf die beigefügten 
Schemazeichnungen Bezug genommen, in denen:

[0025] die Fig. 1a und Fig. 2a perspektivische Dar-
stellungen einer ersten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Verpackungseinheit sind, bei wel-
cher das Hauptteil aus einem halbstarren Material 
vier seitliche Wandungen umfasst, wobei das Papier-
element mit einem angehobenen Seitenteil bzw. dem 
gleichen Teil zu sehen ist, das unter Spannung gegen 
eine Wandung mit der geringsten Höhe des Haupt-
teils unter Spannung anliegt und verklebt ist, wobei 
die höchsten Wandungen die gleiche Höhe haben 
wie die Oberseite der verpackten Artikel;

[0026] die Fig. 1b und Fig. 2b den Fig. 1a und 
Fig. 2a analoge Ansichten einer zweiten erfindungs-
gemäßen Ausführungsform zeigen, bei welcher das 
Hauptteil aus einem halbstarren Material immer vier 
Wandungen umfasst, die Seitenteile des Papierele-
ments jedoch gegen die höchsten Wandungen des 
Hauptteils anliegen, wobei diese Wandungen die 
gleiche Höhe haben wie die Oberseite der verpack-
ten Artikel;

[0027] die Fig. 3 und Fig. 4 der Fig. 1 analoge An-
sichten sind, die den Fall darstellen, dass die höchs-
ten Wandungen des Hauptteils der Verpackung hö-
her bzw. niedriger als die Oberseite der verpackten 
Artikel sind;

[0028] die Fig. 5aund Fig. 5b den Fig. 1a und 
Fig. 1b analoge Ansichten einer anderen Ausfüh-
rungsform der Einheit zeigen, bei der das Hauptteil 
aus einem halbstarren Material nur zwei parallele 
Seitenwandungen umfasst, gegen welche die Seiten-
teile des Papierelements anliegen und verklebt sind;

[0029] Fig. 6 eine schematische Darstellung ist, 
welche die Möglichkeit einer kontinuierlichen Anwen-
dung des erfindungsgemäßen Verfahrens veran-

schaulicht.

[0030] In allen Figuren sind gleiche Teile und die 
verpackten Artikel mit den gleichen Bezugsziffern be-
zeichnet.

[0031] Die in den Fig. 1a, Fig. 2a, Fig. 1b, Fig. 2b, 
Fig. 3 und Fig. 4 dargestellte Verpackungseinheit 
umfasst ein Hauptteil 1 aus Wellappe in Form einer 
oben offenen Schale mit einem rechteckigen Boden-
teil, an das über Falzlinien zwei relativ zueinander pa-
rallele und zum Boden senkrecht verlaufende Längs-
wandungen 2 und zwei ebenfalls relativ zueinander 
parallel und zum Boden senkrecht verlaufende Quer-
wandungen 3 angrenzen. Die Wandungen 2 und 3
sind relativ zueinander senkrecht und können mitein-
ander auf jede nach dem Stand der Technik bekannte 
Weise verbunden werden, was in den Zeichnungen 
jedoch nicht dargestellt ist.

[0032] Im Hauptteil 1 sind Artikel 4 und hier Schach-
teln in Form parallelflacher Rechtecke untergebracht, 
wobei es sich jedoch auch um auf dem Boden ste-
hend angeordnete zylindrische Artikel oder sogar um 
Flaschen handeln kann, die jeweils relativ zum Bo-
den des Hauptteils 1 die gleiche Höhe haben und de-
ren Oberseite parallel zum Boden verläuft.

[0033] Die Artikel 4 können senkrecht zum Boden 
des Hauptteils 1 eine Abmessung gleich der Höhe 
der höchsten Wandungen 2 oder 3 (Fig. 1a–Fig. 2a, 
Fig. 1b–Fig. 2b) haben oder größer (Fig. 3) oder 
kleiner (Fig. 4) als diese Höhe sein.

[0034] Die Artikel 4 werden im Hauptteil 1 in ihrer 
Lage gehalten und sind nach außen durch ein Pa-
pierelement 5 geschützt, das bei Verbindung mit dem 
Hauptteil im Schnitt durch eine senkrecht zu zwei pa-
rallelen Wandungen und hier den Wandungen 2 die-
ses Hauptteils verlaufende Ebene ein U-Profil bildet.

[0035] Eine der Basis des U-Profils entsprechende 
Platte 6 des Elements 5 liegt auf der Oberseite der 
Artikel 4 auf, und zwei seitliche Teile 7, die durch pa-
rallel zur Platte 6 verlaufende Falzlinien angelenkt 
sind, werden gegen die Außenseite der Wandungen 
2 zur Anlage gebracht und unter Druck mit dieser Au-
ßenseite so verklebt, dass die Platte 6 einen Druck 
auf die Oberseite der Artikel 4 ausübt. Das Papiere-
lement 5 hält letztere somit aufgrund der Elastizität 
des Papiers und die Dehnung bei der Befestigung auf 
den Wandungen 2 fest in ihrer Lage.

[0036] Die Elastizität des Papiers ist zwar gering, je-
doch kann die Dehnung des Papiers einige Prozent 
erreichen, so dass das Element 5 die Artikel 4 in 
Richtung des Bodens des Hauptteils 1 sehr sicher 
festhält.

[0037] Bei der Ausführungsform gemäß den Fig. 5a
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und Fig. 5b, in denen die bereits beschriebenen Ele-
mente wiederum mit den gleichen Bezugsziffern be-
zeichnet sind, umfasst das Hauptteil 1 nur zwei par-
allele Wandungen 2, die über Falzlinien am rechte-
ckigen Bodenteil an zwei parallelen Seiten angelenkt 
sind. An diesen senkrecht zum Bodenteil ausgerich-
teten Wandungen, welche die gleiche Höhe wie die 
verpackten Artikel haben, sind die Seitenteile 7 des 
U-förmigen Papierelements 5 unter Druck angelegt 
und verklebt, wodurch allein die Wandungen 2 und 
die Artikel 4 in ihrer Lage gehalten werden.

[0038] Bei allen diesen Ausführungsformen ist of-
fensichtlich, dass die erfindungsgemäße Art der Ver-
packung sehr wohl auch für Artikel geeignet ist, wel-
che die gleiche Höhe wie die höchsten Wandungen 
des Hauptteils der Verpackung aufweisen oder grö-
ßer oder kleiner als diese sind, und dass hierdurch 
die Artikel sicherer und zuverlässiger in ihrer Lage 
gehalten werden, als dies bei den vorstehend be-
schriebenen früheren Verpackungen der Fall war.

[0039] Das unter Spannung erfolgende Anlegen 
des U-förmigen Papierelements 5 gegen die Ober-
seite der Artikel 4 und das ebenfalls unter Spannung 
erfolgende gleichzeitige oder spätere Verkleben der 
Abschnitte 7 dieses Elements 5 gegen die Wandun-
gen 4 des Hauptteils 1 können an feststehenden 
Punkten ausgeführt werden.

[0040] Wie aus der Fig. 6 ersichtlich, werden nach 
einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens diese Arbeitsabläufe jedoch 
während des Transports des zuvor mit Artikel 4 ge-
füllten Hauptteils 1 durch einen Endlosförderer 10 so 
ausgeführt, dass die Fördererbewegung nicht unter-
brochen wird.

[0041] Das von einer vor dem Förderer 10 angeord-
neten Rolle 11 abgewickelte Papierelement 5 wird 
durch eine Schneidmaschine 12 auf die gewünschte 
Länge zugeschnitten und gegen die Oberseite der 
Artikel 4 des Behälters 1 zur Anlage gebracht.

[0042] Auf die Seitenwandungen 2 des Hauptteils 1
wird gleichzeitig durch die Klebemaschine 13 ein 
Streifen Kleber aufgebracht, wobei das Element 5
dann in Querrichtung entsprechend den Pfeilen F ge-
zogen wird, während die seitlichen Teile 7 gleichzeitig 
weiterhin unter Spannung gegen die Wandungen 2
umgelegt werden, um mit diesen durch den zuvor 
aufgebrachten Kleber unter seitlichem Druck fest ver-
bunden zu werden.

[0043] Es besteht somit die Möglichkeit, die zuvor 
mit den Artikeln 4 gefüllten Hauptteile 1 der Verpa-
ckung mit hoher Geschwindigkeit zu bearbeiten, um 
die Artikel während des Transports und der Handha-
bung ohne die bekannten besonderen Vorkehrungen 
sicher in ihrer Position zu halten, ohne dass die Ge-

fahr eines zufälligen Herausrutschens aus dem 
Hauptteil besteht.

Patentansprüche

1.  Einheit zum Verpacken von Artikeln (4), die in 
einem Hauptteil (1) aus einem halbstarren Material 
wie zum Beispiel Pappe oder Wellpappe unterge-
bracht sind, wobei das Hauptteil oben offen ist und 
ein Bodenteil umfasst, das weitgehend die Form ei-
nes Rechtecks aufweist und an das über zwei erste 
Falzlinien entlang zwei Parallelseiten des Rechtecks 
zwei erste Wandungen (2) und ggf. über zwei zweite 
Falzlinien entlang zwei anderen Parallelseiten des 
Vierecks zwei zweite Wandungen (3) angelenkt sind, 
wobei die ersten und die ggf. ausgebildeten zweiten 
Wandungen (2, 3) senkrecht zum Boden ausgerichtet 
sind und ggf. in dieser Position verriegelt und mitein-
ander verbunden werden können, während die im 
Hauptteil (1) untergebrachten Artikel (4) alle die glei-
che Höhe haben und eine Oberfläche parallel zum 
Bodenteil aufweisen, wobei die Einheit ein Papierele-
ment (5) umfasst, das in einer Schnittebene senk-
recht zu den beiden parallelen Wandungen (2 oder 3) 
des Hauptteils (1) einen U-förmigen Querschnitt be-
sitzt und wobei die seitlichen Teile (7) dieses Papier-
elements (5) entsprechend den beiden Schenkeln 
des U-Profils auf der Außenfläche dieser beiden par-
allelen Wandungen (2 oder 3) des Hauptteils (1) auf-
liegen und gegen diese Fläche anliegend verklebt 
sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Papierele-
ment (5) zwecks Streckung zwischen den beiden pa-
rallelen Wandungen (2, 3) des Hauptteils (1) unter 
Spannung gehalten wird und direkt über eine dem 
Boden des U-Profils entsprechende Platte (6) gegen 
die Oberseite der verpackten Artikel (4) anliegt.

2.  Einheit nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Platte (6) und die seitlichen Teile 
(7) des Papierelements (5) untereinander über Falz-
linien angelenkt sind, die im montierten Zustand der 
Einheit parallel zu zwei gegenüberliegenden Wan-
dungen (2 oder 3) auf den Längs- oder Querseiten 
des Hauptteils (1) verlaufen.

3.  Einheit nach einem der Ansprüche 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wandungen (2 oder 
3) des Hauptteils (1), gegen deren Außenseite die 
seitlichen Teile (7) des Papierelements unter Span-
nung anliegen und verklebt sind, unmittelbar unter-
halb dieser Teile (7) mindestens einen Ausschnitt 
oder Anriss umfassen, in den mit einem Finger einge-
griffen werden kann, um jedes Teil (7) der entspre-
chenden Wandung (2 oder 3) anzuheben und zu lö-
sen.

4.  Verfahren zum Verpacken von Artikeln (4), die 
in einem Hauptteil (1) aus einem halbstarren Material 
wie zum Beispiel Pappe oder Wellpappe unterge-
bracht sind, wobei das Hauptteil oben offen ist und 
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ein Bodenteil umfasst, das weitgehend die Form ei-
nes Rechtecks aufweist und an das über zwei erste 
Falzlinien entlang zwei Parallelseiten des Rechtecks 
zwei erste Wandungen (2) und ggf. über zwei zweite 
Falzlinien entlang den anderen Parallelseiten des 
Vierecks zwei zweite Wandungen (3) angelenkt sind, 
wobei die ersten und die ggf. ausgebildeten zweiten 
Wandungen (2, 3) senkrecht zum Boden ausgerichtet 
sind und ggf. in dieser Position verriegelt und mitein-
ander verbunden werden können, während die im 
Hauptteil (1) untergebrachten Artikel (4) alle die glei-
che Höhe haben und eine Oberseite parallel zum Bo-
denteil aufweisen, wobei verfahrensgemäß die zuvor 
in das Hauptteil (1) eingesetzten Artikel (4) mit einem 
Papierelement (5) von U-förmigem Querschnitt in ei-
ner Schnittebene senkrecht zu zwei parallelen Wan-
dungen (2 oder 3) des Hauptteils (1) abgedeckt wer-
den, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Verkle-
ben des Papierelements (6) gegen die parallelen 
Wandungen (2, 3) des Hauptteils dieses Element (6) 
direkt gegen die Oberseite der verpackten Artikel (4) 
aufliegt, wobei gleichzeitig diesem Element (6) eine 
Spannung beaufschlagt wird, um es zwischen die 
beiden Wandungen (2, 3) des Hauptteils (1) zu zie-
hen, und wobei diese Spannung während des Verkle-
bens aufrechterhalten wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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